Dr. Sophie Karmasin
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BUNDESMINISTERIUM FUR
FAMILIEN UND JUGEND

Prasidentin des Nationalrates
Doris Bures

Parlament

1017 Wien

Wien, am 23. August 2017

Geschaftszahl:

BMFJ-511111/0167-BMFJ - PA/1/2017

Sehr geehrte Frau Prasidentin,

in Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 13657/J betreffend Karenz
und Elternteilzeit im Wirkungsbereich des BMFJ nach Geschlechtern, welche die
Abgeordnete Claudia Gamon, Kollegin und Kollegen am 23. Juni 2017 an mich richteten,

stelle ich als Bundesministerin fur Familien und Jugend fest:

Antwort zu Frage 1):
Hierzu verweise ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 13646/J durch

den Herrn Bundeskanzler.

Antwort zu Frage 2):

Die nachfolgende Tabelle enthalt die Anzahl der in einem Dienstverhaltnis zum Bund
stehenden und personell dem Bundesministerium fir Familien und Jugend zuzuordnenden
Personen, die eine Karenz nach dem Mutterschutzgesetz (MSchG) oder dem Vater-
Karenzgesetz (VKG) seit der Verankerung des Bundesministeriums fur Familien und Jugend

als eigenstandiges Ressort am 1. Marz 2014 bis 31. Dezember 2016 beendet haben:

Jahr Mannlich Weiblich
2014 - 2
2015 - 1
2016 - 1

Antwort zu Frage 3):
Die nachfolgende Tabelle enthalt die durchschnittliche Dauer der Karenzen, die von in einem

Dienstverhaltnis zum Bund stehenden und personell dem Bundesministerium fiir Familien
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und Jugend zuzuordnenden Personen seit Verankerung des Bundesministeriums fur
Familien und Jugend als eigenstandiges Ressort am 1. Marz 2014 bis 31. Dezember 2016

beendet wurden:

Jahr Ménnlich Weiblich
2014 - 373 Tage
2015 - 422 Tage
2016 - 334 Tage

Antwort zu Frage 4) bis 6):

Die nachfolgende Tabelle enthalt die Anzahl der seit Verankerung des Bundesministeriums
fur Familien und Jugend als eigensténdiges Ressort am 1. Marz 2014 bis 31. Dezember
2016 beschaftigten Personen, die Elternteilzeit in Anspruch genommen haben, sowie das
Ausmal} der durchschnittlichen Verklrzung aufgrund von Elternteilzeit im Vergleich zu dem
Ausmal} der Arbeitszeit vor Antritt der Elternteilzeit und das Ausmal} der durchschnittlichen
wochentlichen Arbeitszeit im Rahmen der Elternteilzeit im Vergleich zur Wochendienstzeit

von 40 Stunden:

Verkiirzung in %/ | Durchschnitt in
Jahr Mannlich Weiblich
Stunden Stunden
2014 - 2 0% / 0 Stunden 17,5 Stunden
2015 - 1 60% / 24 Stunden 16 Stunden
2016 - 1 0% / 0 Stunden 15 Stunden

Mit besten GriRRen

Dr. KARMASIN

Seite 2 von 2

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR
FAMILIEN UND JUGEND

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Familien und Jugend

Datum/Zeit

2017-08-23T07:47:49+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme
im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1192254

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prufinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks sind auf
http://www.help.gv.at/ verdffentlicht.

www.parlament.gv.at

von 3



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ;&'&ﬁ;\&
/& @ o Datum/Zeit-UTC | 2017- 08- 23T07: 48: 48+02: 00

/
| Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

i/

Prufinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parlanent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2017-08-23T07:47:49+0200
	Bundesministerium für Familien und Jugend
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-08-23T07:48:48+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




